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Kleine Anfrage 13 
 
der Abgeordneten Sarah Philipp   SPD 
 
 
 
Eigentumsförderung in Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
Im Zentrum der Sozialen Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen steht vor allem der miet-
preisgebundene Wohnungsbau, aber u.a. auch die Eigentumsförderung. In der politischen 
Diskussion ist umstritten, ob der Eigentumserwerb ausreichend oder nicht ausreichend geför-
dert wird. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Welches Fördervolumen wurde in den Jahren 2012 bis 2017 im Rahmen der Sozialen 

Wohnraumförderung des Landes jeweils für die Förderung des Neubaus zur Verfügung 
gestellt (jeweils nach Förderjahren)? 

 
2. Wie wurden diese Fördermittel jeweils in den Jahren 2012 bis 2016 in Anspruch genom-

men (Mittelabflüsse jeweils in absoluten und relativen Zahlen nach Jahren)? 
 
3. Welches Fördervolumen wurde in den Jahren 2012 bis 2017 im Rahmen der Sozialen 

Wohnraumförderung des Landes jeweils für die Förderung des Ersterwerbs selbst ge-
nutzten Wohneigentums (WFB) zur Verfügung gestellt (jeweils nach Förderjahren)? 

 
4. Wie wurden diese Fördermittel jeweils in den Jahren 2012 bis 2016 in Anspruch genom-

men (Mittelabflüsse jeweils in absoluten und relativen Zahlen nach Jahren)? 
 
 
 
Sarah Philipp 
 


